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Fremdrentengesetz - Rentenzahlungen aus der Republik Kasachstan      
- VB 41/99 
 
Rentenzahlungen aus der ehemaligen Sowjetunion an Empfänger in       
Deutschland;                                                         
hier: Anträge auf Rentenzahlungen aus der Republik Kasachstan        
      (Anwendung von § 11 FRG)                                       
Zusammenfassung:                                                     
Es wird darüber informiert, daß Anträge auf Rentenzahlungen aus      
der Republik Kasachstan zukünftig direkt an ein dortiges             
Ministerium zu richten sind.                                         
siehe auch:                                                          
Rundschreibendatenbank DOK-NR.:                                      
RSCH00010722 = VB 041/99 vom 11.03.1999                              
      
      
      
      
 

 

 


